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R ECH N U NGSWESE N

T H O M A S  N Ö S B E R G E R

M A X  B O E M L E

Häufig wird in Beiträgen zum neuen Rechnungslegungsrecht konstatiert, dass die-
ses teilweise widersprüchlich sei. Die Autoren analysieren die Konzeption des neuen 
Rechnungslegungsrechts und legen die weitreichenden Folgen der erstmaligen Le-
galdefinition von Aktiven und Verbindlichkeiten auf die Auslegung des Gesetzes dar. 
Zu dem werden exemplarisch einzelne Fragestellungen diskutiert.

KONZEPTION DES NEUEN 
RECHNUNGSLEGUNGSRECHTS
Grundsätzliche Überlegungen zur Konzeption 
des neuen Rechts (1. Teil) *

1. EINLEITUNG
Beiträge zum neuen Rechnungslegungsrecht (NRLR) behandeln 
häufig spezifische Fragestellungen, wie beispielsweise die 
Rechnungslegung in Fremdwährung [1], die Behandlung ei-
gener Aktien [2] oder den «beobachtbaren Marktpreis» [3]. 
Immer wieder wird dabei konstatiert, dass die einzelnen Ar-
tikel des NRLR teilweise widersprüchlich seien und es sei 
 unklar, wie weit sich das Gedankengut der International Fi
nancial Reporting Standards (IFRS) in das schweizerische Recht 
einschleichen werde oder schon eingeschlichen habe. Zudem 
lasse die Beibehaltung der stillen Reserven offensichtlich 
viele Modernisierungsschritte des NRLR ins Leere laufen.

Die Autoren analysieren die Konzeption des NRLR und 
legen dar, welche Auswirkungen die erstmalige Legaldefini-
tion von Aktiven [4] und Verbindlichkeiten [5] auf die Ausle-
gung des Gesetzes hat.

2. KONZEPTION DES NEUEN 
RECHNUNGSLEGUNGSRECHTS
Anknüpfungspunkt sind die konzeptionellen Arbeiten der 
Expertenkommission «Rechnungslegungsrecht» von 1998 [6]. 
Diese bleiben beachtenswert, obwohl der in Art. 8 VE RRG [7] 
vorgeschlagene Grundsatz der Fair Presentation nicht ins 
NRLR übernommen wurde.

2.1 Allgemeines. Ein Unternehmen, das zur Buchführung 
und Rechnungslegung verpflichtet ist, muss seine Realität 

modellhaft abbilden. Die Regeln zur Buchführung und Rech-
nungslegung definieren das Modell und bestimmen so den 
Aussagegehalt der Abbildung (Jahresrechnung). Sinnvoller-
weise basieren die Regeln zur Buchführung und Rechnungs-
legung auf Prinzipien, da eine umfassende Regelung der je-
weiligen Einzelfälle an deren Vielfältigkeit und der laufen-
den Veränderung der Realität scheitert.

Der schweizerische Gesetzgeber regelt Buchführung und 
Rechnungslegung von jeher auf der Basis von Prinzipien, er-
gänzt durch punktuelle Vorschriften zu einzelnen Sachver-
halten. Dieser Ansatz wurde im NRLR beibehalten. Basie-
rend auf den Randtiteln im Gesetz und der sachlogischen Hi-
erarchie der Regeln, lassen sich die Artikel zur Buchführung 
und Rechnungslegung im 32. Titel des Obligationenrechts (OR)  
wie in der Abbildung darstellen.

Um in einer Jahresrechnung die Realität abzubilden, muss 
diese Realität von einem Modell – Buchführung und Rech-
nungslegung – umfassend erfasst werden.

Die Basis des Modells bildet die zweckkonforme Buchfüh-
rung. Im NRLR wurden erstmals die Grundsätze ordnungs
mässiger Buchführung (GoB) aufgenommen. Diese GoB sind in 
Lehre [8] und Praxis [9] seit langem unbestritten.

Auf der Buchführung baut die Rechnungslegung auf [10]. 
Die Artikel zur Rechnungslegung lassen sich in vier hierar-
chische Stufen einreihen:
1. Der Zweck der Rechnungslegung, die wirtschaftliche Lage 
des Unternehmens darzustellen [11].
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2. Die Grundlagen der Rechnungslegung [12] und die Grund-
sätze ordnungsmässiger Rechnungslegung [13].
3. Bilanzierungspflicht und -fähigkeit: Definition von Akti-
ven [14] und Verbindlichkeiten [15].
4. Alle übrigen Rechnungslegungsvorschriften zu Gliede-
rung, Bewertung und Ausweis.

Die stillen Reserven sind ein Einbruch in dieses hierarchi-
sche Normengebilde. Die Zulässigkeit von stillen Reserven 
lässt sich nicht logisch ableiten, sondern ist ein politischer 
Entscheid, insbesondere aus steuerlichen Überlegungen 
(Massgeblichkeitsprinzip [16]).

Diese Hierarchie der Normen hat sich über die Zeit ent-
wickelt. Ein Verständnis der Entwicklung hilft, die Konse-
quenzen der Regelung im NRLR zu begreifen.

2.2 Die Konsequenzen des Zweckartikels. Ein Zweck der 
Rechnungslegung –

Art. 959 aOR:
«Betriebsrechnung und Jahresbilanz sind nach allgemein aner-
kannten kaufmännischen Grundsätzen vollständig, klar und über-
sichtlich aufzustellen, damit die Beteiligten einen möglichst si-

cheren Einblick in die wirtschaftliche Lage des Geschäftes erhal-
ten».
 – wurde schon im OR von 1936 festgehalten. Dieser Zweck-
artikel mit dem Verweis auf die allgemein anerkannten kaufmän
nischen Grundsätze (aakG) wurde in der Praxis kaum beachtet, 
nicht zuletzt weil die Natur der aakG [17] umstritten war. 
«Für die Aufstellung der Bilanzen und Erfolgsrechnungen 
verbleibt ein beträchtlicher rechtsfreier Bereich.» [18]

Die nächste Stufe der Entwicklung in der Schweiz – wenn 
auch nicht für alle Unternehmen verbindlich – stellte die 
Aktienrechtsrevision von 1991 dar, als erstmals im Gesetz 
Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung (GoR) [19] aufge-
listet wurden. Die GoR lösten die aakG im Aktienrecht nicht 
vollständig ab. Die Notwendigkeit von Abschreibungen, 
Wertberichtigungen und Rückstellungen wurde weiterhin 
gemäss den aakG [20] bestimmt. Zumindest klärte sich die 
Frage der Natur der GoR.

«Die GoR stellen weder Gewohnheitsrecht noch Handelsbrauch 
dar, sondern werden durch Lehre und Rechtsprechung weiterent-
wickelt» [21].

Diese Präzisierung hat den bisherigen rechtsfreien Raum 
eingeschränkt, nicht aber zum Verschwinden gebracht.

Abbildung: BUCHFÜHRUNG UND RECHNUNGSLEGUNG GEMÄSS OR

Zweck: Wirtschaftliche Lage darstellen
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Mit dem neuen Rechnungslegungsrecht wurde die Metho-
dik der früheren aktienrechtlichen Vorschriften für alle 
buchführungspflichtigen Einheiten verbindlich erklärt 
und in drei Aspekten weiter entwickelt:
 Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung wurden ins 
Gesetz aufgenommen.  Es wurden erstmalig kaum bestrit-
tene Grundlagen der Rechnungslegung [22] im Gesetz fest-
gehalten.  Im Gesetz steht unmissverständlich, welche Ver-
mögenswerte als Aktiven und welche Verbindlichkeiten als 
Fremdkapital bilanziert werden müssen [23].

2.3 Die Konsequenzen der gesetzlichen Definition von 
Aktiven und Verbindlichkeiten. Mit der Legaldefinition 
von Aktiven und Verbindlichkeiten hat der Gesetzgeber das 
letzte «Schlupfloch» im Normengebilde zur Rechnungsle-
gung geschlossen. Diese expliziten Regeln zwingen dazu, 
sich mit der Behandlung aller bilanzierungspflichtigen 
Sachverhalte vertieft auseinanderzusetzen.

Das NRLR regelt explizit die wichtigsten Fragen der Rech-
nungslegung:
Wozu?  Zweckartikel
Wie?  Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung
Was?  Definition von Aktiven und Verbindlichkeiten

Durch das Zusammenspiel von Zweckartikel, GoR und De-
finitionen ist ein in sich geschlossenes, umfassendes Nor-
mensystem entstanden.

3. KONSEQUENZEN DER KONZEPTION 
DES NEUEN RECHTS
Wie in der Abbildung verdeutlicht, kann das NRLR als hier-
archisch strukturiertes System von Normen aufgefasst wer-
den, die ausgehend vom allgemeinen Zweck immer detail-
lierter werden.

Die ersten drei Stufen, bestehend aus Zweckartikel, Grund-
lagen und Grundsätzen der Rechnungslegung sowie den De-
finitionen von Aktiven und Verbindlichkeiten, enthalten alle 
notwendigen Elemente für ein umfassendes, in sich ge-
schlossenes Normensystem. Diese drei Stufen wären als ge-
setzliche Regelung genügend.

Die vierte Stufe, bestehend aus allen übrigen gesetzlichen 
Vorschriften zur Rechnungslegung, dient der Klärung ein-
zelner Fragen, die aus den oberen drei Stufen nicht eindeutig 
ableitbar sind und regelt einzelne Sachverhalte. Beispiele 
dafür sind Vorschriften zur Bewertung (Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten/beobachtbarer Marktpreis [24]), die 
Mindestgliederung von Bilanz und Erfolgsrechnung [25] so-
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wie der geforderte Ausweis der für Verbindlichkeiten Dritter 
bestellten Sicherheiten [26].

Die Tatsache, dass das NRLR ein umfassendes System dar-
stellt, hat weitreichende Konsequenzen:
 Es gibt in der schweizerischen Rechnungslegung keinen 
rechtsfreien Raum mehr. Alle Sachverhalte können (und 
müssen) auf ihre bilanzielle Behandlung hin überprüft wer-
den. Das Gesetz regelt nur wenige Sachverhalte explizit, z. B. 
«Verbindlichkeiten müssen zum Nennwert eingesetzt wer-
den» [27]. Die überwiegende Mehrheit wird nur implizit er-
fasst und ihre bilanzielle Behandlung ist daher im Rahmen 
des Gesetzes zu konkretisieren. Dies betrifft beispielsweise 
die Bilanzierung von Derivaten oder die Behandlung von ak-
tienbasierten Vergütungen.  Die Auslegung der einzelnen 
Gesetzesartikel hat im Rahmen der dargestellten Hierarchie 
zu erfolgen. Vorschriften auf einer unteren Ebene sind im 
Rahmen der oberen Ebene auszulegen.  Dass Definitio-
nen [28] offensichtlich von IFRS übernommen wurden, ist 
unerheblich, zumal diese Definitionen in der Lehre [29] 
schon länger vertreten wurden. Artikel zur OR Rechnungs-
legung sind innerhalb der Normenhierarchie des OR auszu-
legen. Dass bei dieser Auslegung Erkenntnisse aus anderen 
Normen zur Rechnungslegung genutzt werden können 
(Rechtsvergleichung) ist unbestritten. Eine schleichende 
Übernahme von IFRS ist aber ausgeschlossen.

4. VERGLEICH MIT DEN IFRS
Die Konzeption des NRLR führt dazu, dass die rechnungsle-
gungsmässige Behandlung der meisten bilanzierungspflich-
tigen Sachverhalte nicht explizit im Gesetz geregelt ist, son-
dern unter Rückgriff auf Zweckartikel, Grundlagen/Grund-
sätzen der Rechnungslegung und den Definitionen von 
Aktiven und Verbindlichkeiten zu bestimmen ist. Dieses Vor-
gehen führt dazu, dass diese drei Elemente (vgl. Abbildung) 
für die Rechnungslegung stark bestimmend werden.

In IFRS entfalten Zweckartikel [30], Grundsätze und Defi-
nitionen viel weniger Wirkung.

Grundsätzliche Überlegungen und Definitionen wurden 
vom International Accounting Standards Board im Concep-
tual Framework for Financial Reporting festgehalten. Dieses 
Framework – seit Jahren in Überarbeitung – ist aber nicht Be-
standteil der zu befolgenden IFRS [31], sondern nur eine Ab-
sichtserklärung.

Eine True and Fair View/Fair Presentation wird dadurch 
erreicht, dass die detaillierten Standards befolgt werden.
«The application of IFRSs, with additional disclosure when neces-
sary, is presumed to result in financial statements that achieve a 
fair presentation» [32].

Ein Abweichen von den IFRS ist «in the extremely rare cir-
cumstances» [33] möglich, falls das Befolgen der IFRS ein ir-
reführendes Bild ergeben würde. Die Hürden für das Anru-
fen des sogenannten «true and fair view override» sind sehr 
hoch.

Wenn eine True and Fair View/Fair Presentation durch de-
taillierte Regeln herbeigeführt wird, besteht keine Notwen-
digkeit, Sachverhalte über Definitionen und Grundsätze zu 
erfassen. Konsequenterweise finden sich in den IFRS-Defini-

tionen, die nur für den jeweiligen Standard gelten [34] und 
keine generelle Wirkung entfalten.

Für das NRLR ist die weitreichende Wirkung von Zweck-
artikel, Grundsätzen und Definitionen die logische Konse-
quenz aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes. 

In Art. 8 Abs. 1 VE RRG wurde der Grundsatz der Fair Pre-
sentation festgehalten und in Abs. 2 anschliessend die Wir-
kung des Zweckartikels geregelt:
«Ergibt sich aus der Anwendung der einzelnen Vorschriften dieses 
Gesetzes eine im Lichte des Zwecks der Rechnungslegung unge-
nügende oder irreführende Aussage, so sind im Anhang zusätzli-
che Angaben zu machen.»

Dieser Norm wurde vorgeworfen, dass sie zu Rechtsunsicher-
heit führe und dem Bilanzersteller zusätzliche Pflichten auf-
erlege. Im NRLR ist sie nicht enthalten. Damit entfällt diese 
Schranke für die Auslegung des Zweckartikels. Die rech-
nungslegungspflichtige Gesellschaft kann sich nicht darauf 
berufen, dass mit der Erfüllung der expliziten gesetzlichen 
Normen zu einzelnen Sachverhalten dem Gesetz schon ge-
nüge getan wurde. In diesem Punkt entspricht das NRLR 
konzeptionell den Swiss GAAP FER. Im verbindlich einzu-
haltenden Rahmenkonzept der Swiss GAAP FER wird expli-
zit ausgeführt, dass «das Rahmenkonzept [...] mit den Rech-
nungslegungsgrundsätzen ab[deckt], was im Einzelnen 
(noch) nicht durch Swiss GAAP FER geregelt ist» [35]. Be-
dingt durch die umfassenderen Regelungen in Swiss GAAP 
FER ist aber die Tragweite der Zwecknorm und der Rech-
nungslegungsgrundsätze geringer als unter OR.

5. STILLE RESERVEN
Jeder Beitrag zur Konzeption des NRLR muss sich zwangs-
läufig mit der Rolle der stillen Reserven befassen [36]. Stille 
Reserven werden im Folgenden als bewusste Unterbewer-
tung von Aktiven und Überbewertung von Fremdkapital ver-
standen. Sie stellen die Differenz zwischen dem Buchwert 
der Bilanzposition und dem gesetzlich zulässigen Höchst-, 
respektive Tiefstwert der gleichen Bilanzposition dar [37]. 
Die Unternehmung kann den gesetzlich zulässigen Höchst-
wert bei Aktiven durch das Ausüben des Bewertungswahl-
rechts (beobachtbarer Marktwert) beeinflussen. Die Schwan-
kungsreserve ist – da sie nicht still gebildet und aufgelöst 
werden kann – keine stille Reserve [38].

Wie dargelegt, wurde im NRLR ein in sich geschlossenes 
Normensystem geschaffen, das ausnahmslos auf alle Sach-
verhalte der Rechnungslegung angewandt werden kann und 
muss. Stille Reserven haben in diesem System keinen Platz. 
Sie können nicht aus der Zwecknorm, den Grundlagen und 

« Artikel zur OR Rechnungslegung 
sind innerhalb der Normen 
hierarchie des OR auszulegen. Eine 
schleichende Übernahme 
von IFRS ist ausgeschlossen.»



151–2 | 2014 DE R SCHWE IZ E R TR E U HÄN DE R

R ECH N U NGSWESE NKONZEPTION DES NEUEN RECHNUNGSLEGUNGSRECHTS

Grundsätzen der Rechnungslegung oder aus den Definitio-
nen von Aktiven und Verbindlichkeiten abgeleitet werden. 
Stille Reserven sind sachfremd und widersprechen den übri-
gen Normen zur Rechnungslegung.

Folgerichtig sind stille Reserven nur soweit zulässig, als 
sie auf einer Ermächtigung im Gesetz beruhen. Für Ausle-
gungen, Erweiterungen über diese Ermächtigung hinaus 
besteht kein Spielraum. Diese Beschränkung der stillen Re-
serven ist die Konsequenz der nun geschlossenen Normen-
hierarchie im NRLR.

5.1 Bildung von stillen Reserven. Ohne weiteres ist aus 
dem Gesetz ersichtlich, dass die Bildung stiller Reserven 
durch zusätzliche Abschreibungen und Wertberichtigungen, 
sowie das Nicht-Auflösen von nicht mehr begründeten Ab-
schreibungen/Wertberichtigungen erlaubt ist, sofern die 
stillen Reserven Wiederbeschaffungszwecken oder zur Si-
cherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens die-
nen [39]. Begriffsnotwendig setzen Abschreibungen und 
Wertberichtigungen voraus [40], dass zuerst der entspre-
chende Vermögenswert aktiviert wird.

Auf der Passivseite ist analog die Bildung von stillen Reser-
ven in der Position Rückstellungen erlaubt, sofern sie der Si-
cherung des dauernden Gedeihens der Unternehmung die-

nen [41], sowie durch das Stehenlassen von nicht mehr be-
nötigten Rückstellungen [42].

Da das Gesetz explizit die Art und Weise der Bildung von 
stillen Reserven beschreibt, besteht kein Zwang, die Bil-
dung speziell als ausserordentlicher, einmaliger oder peri-
odenfremden Aufwand in der Erfolgsrechnung zu zei-
gen [43].

Neben diesen klaren gesetzlichen Ermächtigungen stille 
Reserven zu bilden, ist offen [44], ob Art. 960 a Abs. 1 OR
«Bei ihrer Ersterfassung müssen die Aktiven höchstens zu den 
 Anschaffungs- oder Herstellkosten bewertet werden»
eine direkte Bildung von stillen Reserven ermöglicht, indem 
ein an sich aktivierungspflichtiger Vermögenswert direkt 
in den Aufwand gebucht wird. Dieser Ansicht kann nicht 
 gefolgt werden.

Der Entwurf des Bundesrats [45] enthielt kein «höchs-
tens». Der Nationalrat hat ohne Diskussion [46] den Einzel-
antrag Noser auf Ergänzung mit dem Wort «höchstens» 
 angenommen. Die schriftliche Begründung im Antrag 
Noser lautete:
«Unternehmen können nicht dazu gezwungen werden, ihre Ak-
tiven nach den Anschaffungs- oder Herstellkosten zu bewerten, 
wenn dieser Wert nicht den vorsichtigen Bilanzkriterien ent-
spricht » [47].
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« Das Nutzen von steuerlichen Vorteilen, 
die, bedingt durch das Massgeblich 
keitsprinzip, nur durch das Bilden von 
stillen Reserven erreicht werden 
können, qualifiziert ohne weitere Dis
kussion als ‹Sicherung des dauernden 
Gedeihens des Unternehmens›.»

Der Ständerat hat diese Version – ebenfalls diskussionslos – 
übernommen, nachdem der Kommissionssprecher bestä-
tigte, dass sich durch das Wort «höchstens» materiell nichts 
ändert [48]. Art. 960 a Abs. 1 OR kann daher nicht dahin-
gehend ausgelegt werden, dass stille Reserven durch auf-

wandwirksame Verbuchung von aktivierungspflichtigen 
Vermögenswerten gebildet werden können.

Dies muss umso mehr gelten, als die Bildung von stillen 
Reserven, indem ein aktivierungspflichtiger Vermögens-
wert direkt in den Aufwand gebucht wird, fundamental 
gegen die (strenge) Definition von Aktiven in Art. 959 Abs. 2 
OR verstösst. Wenn das zulässig wäre, wäre das NRLR noch 
lascher als Art. 959 aOR [49].
«Das Gebot der Vollständigkeit [jetzt als GoR in Art. 958 c Abs. 1 
Ziff. 2 OR genannt] verlangt die Angabe des Vorhandenseins der 
bilanzpflichtigen Aktiven» [50].

Eine sinnvolle Auslegung des Wortes «höchstens» in 
Art. 960 a Abs. 1 OR könnte darin bestehen, dass die bilan-
zierende Gesellschaft nicht gezwungen werden kann, lü-
ckenlos alle denkbaren Elemente der Anschaffungs- und 
Herstellkosten bei der Aktivierung zu berücksichtigen. 
Beispiele für Kostenarten, die unberücksichtigt bleiben kön-
nen, sind Transportkosten, Testkosten bei der Inbetrieb-
nahme oder objektgebundene Finanzierungskosten. Vor-
stellbar ist auch, dass Vorräte nur zu variablen Herstellkos-
ten bilanziert und alle Gemeinkosten vollumfänglich der 
Erfolgsrechnung belastet werden [51]. Das Spannungsver-
hältnis zur sachlichen Abgrenzung in Art. 958 b Abs. 1 OR 
wäre in diesem Fall noch zu klären.

Gemäss Gesetz dürfen stille Reserven nur gebildet werden 
«zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unterneh-
mens» [52] und im Falle von Vermögenswerten auch für 
«Wiederbeschaffungszwecke» [53]. Es fragt sich, wie sich der 
Inhalt dieser Begriffe gegebenenfalls im NRLR verglichen 
zum Aktienrecht 1991 verändert. Auf die Bildung stiller Re-
serven für Wiederbeschaffungszwecke wird in der Folge 
nicht eingegangen. Wegen der seit Jahren tiefen Inflations-
raten ist die Berücksichtigung der Inflation bei der Bemes-
sung der Abschreibungen nicht relevant.

Damit bleibt als einziger gesetzlich zulässiger Zweck der 
stillen Reserven die «Sicherung des dauernden Gedeihens 
des Unternehmens». In der Literatur wird immer wieder 
ausgeführt, dass dieser Begriff eine gesetzliche Leerformel 
sei [54]. Wenn der Begriff inhaltslos ist, dann entfällt die Be-

rechtigung zur Bildung stiller Reserven, weil ein inhaltslee-
rer Begriff keinen Verstoss gegen ein bestehendes umfassen-
des, in sich geschlossenes Normensystem rechtfertigen kann. 
Dieser Schluss entspricht offensichtlich nicht den gesetzge-
berischen Intentionen.

Das Nutzen von steuerlichen Vorteilen, die, bedingt durch 
das Massgeblichkeitsprinzip, nur durch das Bilden von stil-
len Reserven erreicht werden können, qualifiziert ohne wei-
tere Diskussion als «Sicherung des dauernden Gedeihens des 
Unternehmens» [55]. Zu denken ist hier an die Warenre-
serve, Sofortabschreibungen von mobilem Anlagevermö-
gen, Rückstellungen für zukünftige Betriebs umstellungen 
und für zukünftige Forschung usw. Finanzielle Vorteile 
durch Steuervermeidung oder Verschieben der Steuerzah-
lung in die Zukunft dienen der Sicherung des dauernden 
 Gedeihens der Unternehmung [56].

Andere Interpretationen des Begriffs «zur Sicherung des 
dauernden Gedeihens des Unternehmens», wie beispiels-
weise der Schutz der Gesellschaft vor Begehrlichkeiten der 
Aktionäre und Mitarbeiter [57], sind wohl kaum mehr ver-
tretbar. Teilen 20% der Aktionäre die Begehrlichkeiten, kön-
nen sie gemäss Art. 962 Abs. 2 Ziff. 1 OR einen Abschluss 
nach anerkanntem Standard zur Rechnungslegung verlan-
gen und damit die Offenlegung der stillen Reserven er-
zwingen. Bei weniger als 20% der Aktionäre wird wohl das 
Bedürfnis nach Sicherung des dauernden Gedeihens des 
Unternehmens eher ein Bedürfnis nach einem Ruhekissen 
für die Verwaltungsräte sein. Das ist aber kein gesetzlich zu-
lässiger Zweck für die Bildung stiller Reserven.

Neben den oben ausgeführten Schranken zur Bildung 
stiller Reserven, die sich aus der Konzeption des NRLR er-
geben, fordert Art. 960 Abs. 2 OR generell, dass die vorsich-
tige Bewertung die zuverlässige Beurteilung der wirtschaft-
lichen Lage des Unternehmens nicht verhindern darf.

5.2 Auflösung von stillen Reserven. Der Gesetzestext in 
Art. 959 c Abs. 1 Ziff. 3 OR ist klar und wiederholt Art. 663 b 
Ziff. 8 aOR. Der Nettobetrag der aufgelösten stillen Reserven 
ist im Anhang auszuweisen, «wenn dadurch das erwirt-
schaftete Ergebnis wesentlich günstiger dargestellt wird».

Wo und wie die Auflösung der stillen Reserven in der Er-
folgsrechnung zu verbuchen ist, kann dem Gesetz nicht ent-
nommen werden. Korrekt ist einzig und allein der Brutto-
ausweis aller aufgelösten stillen Reserven als «ausserordent-
licher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag» [58]. Im 
Gesetz findet sich keine explizite Ermächtigung vom Brut-
toprinzip [59] oder von den strikt formulierten Gliederungs-
vorschriften [60] abzuweichen.

Konsequenterweise führt dies zu einer Angabe der Auflö-
sung stiller Reserven im Anhang, da Art. 959 c Abs. 2 Ziff. 12 
OR im Anhang zur Jahresrechnung «Erläuterungen zu aus-
serordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positio-
nen der Erfolgsrechnung» fordert. Diese Angabe kann sich 
auf den Hinweis beschränken, dass der ausserordentliche Er-
trag (auch) Auflösungen von stillen Reserven umfasst. Wird 
die Auflösung von stillen Reserven in einzelnen Bilanzposi-
tionen nicht durch die Bildung von stillen Reserven in ande-
ren Bilanzpositionen überkompensiert, ist zusätzlich der 
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serven ist als ausserordentlicher Ertrag in der Erfolgsrech-
nung zu zeigen und im Anhang zu kommentieren. Falls das 
erwirtschaftete Ergebnis wesentlich günstiger dargestellt 
wird, ist der Betrag der Nettoauflösung im Anhang offenzu-
legen.

6. FAZIT
Das NRLR stellt durch das Zusammenspiel von Zweckartikel, 
Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung und Le-
galdefinitionen von Aktiven und Verbindlichkeiten ein in 
sich geschlossenes, umfassendes Normensystem dar. In die-
sem System gibt es keinen rechtsfreien Raum mehr. Stille Re-
serven zum Ausnützen von steuerlichen Vorteilen sind wei-
terhin erlaubt, da damit der Zweck dieses Instruments – die 
Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens – er-
füllt wird. n

 Betrag der Nettoauflösung gemäss Art. 959 c Abs. 1 Ziff. 3 OR 
im Anhang offenzulegen.

5.3 Wirkung der stillen Reserven. Die Bildung stiller Re-
serven durch direkte aufwandwirksame Verbuchung von ak-
tivierungspflichtigen Vermögenswerten ist nicht statthaft. 
Stille Reserven dürfen einzig auf den explizit gesetzlich er-
laubten Arten (Abschreibungen/Wertberichtigungen, Rück-
stellungen und Unterlassen der Auflösung nicht mehr benö-
tigter Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstel-
lungen) gebildet werden. Das Ausnützen von steuerlichen 
Vorteilen durch die Bildung stiller Reserven ist wegen den 
damit verbundenen positiven Liquiditätswirkungen ein Bei-
trag zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unterneh-
mens. Andere Zwecke sind im Einzelfall zu überprüfen, 
dürften aber wohl selten genügen. Die Auflösung stiller Re-
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